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tigkeit des Handelsregisters dient“ (die Frage der Eintra-
gungsbedürftigkeit oder -fähigkeit beleuchten sie nicht). 
Unabhängig davon soll es nach Hoff mann/Bartlitz ent-
scheidend darauf ankommen, dass nur die notarielle 
Beurkundung und die mit ihr verbundene Warn- und 
Beweisfunktion Klar heit über den Beschlussinhalt und 
eine informierte Entscheidung der Gesellschafter sicher-
stellen könne. Das deckt sich zumindest im Ergebnis 
mit der wohl h. L. im GmbH-Recht, die in Holzmül-
ler/Gelatine-Konstellationen eine Satzungsänderung 
verlangt (Zöllner/Noack, § 53 Rn. 30: Einengung des 
Unternehmensgegenstands durch Ausglie derung und 
Verlagerung wesentlicher Unternehmensteile auf Toch-
tergesellschaften bedarf grds. der Satzungsänderung; 
Schnorbus, in: Rowedder/Schmidt-Leithoff , GmbHG, 
6. Aufl . 2017, § 53 Rn. 22: reduziere sich die Tätigkeit 
einer bislang operativen Ober gesellschaft entgegen der 
Satzung auf reine Holdingfunktionen, so liege ein Auf-
gabetatbestand vor, der eine Satzungsänderung erforde-
re) – jedenfalls dann, wenn damit eine faktische Aufga-
be des bisherigen Unternehmensgegenstands einhergeht 
(Altmeppen, in: Roth/Altmeppen, GmbHG, 9.  Aufl . 
2019, § 53 Rn. 16).

Zumindest die letztgenannte Relativierung hal-
ten wir für bedeutend: Anknüpfungspunkt für eine 
Satzungsände rung bleibt die Änderung des Unter-
nehmensgegenstands; sofern etwa die Verlagerung 
wesentlicher Unternehmensteile auf Tochtergesellschaf-
ten zu einer dauerhaften Unterschreitung des bisheri-
gen Unternehmensgegenstands führt, ver langt dies eine 
Satzungsänderung. Wird dagegen der Geschäftsbetrieb 
mit der Gesamt vermögensveräußerung eingestellt, liegt 
darin meist ein impliziter Aufl ösungsbeschluss (Scholz/
Cziupka, § 60 Rn. 21). Beide Varianten erfordern eine 
Dreiviertelmehrheit, nur im ersteren Fall aber notarielle 
Beurkun dung. 

Mit Rücksicht auf die unsichere Rechtslage und die vor-
erwähnten Literaturstimmen wird zumindest in Holz-
müller/Gelatine-Fällen im Innenverhältnis vorsorglich 
ein notariell beurkundeter Zustimmungsbeschluss 
zu empfehlen sein (vgl. Meyer, GmbHR 2019, 973, 976). 

3. Auswirkungen im Außenverhältnis 
Ganz gleich, wie man sich im oben (Ziff . 1) skizzierten 
Streit positioniert, dürfte wegen der ein gangs genann-
ten BGH-Entscheidung weitgehend unstreitig sein, 
dass ein fehlender Zustimmungsbeschluss allein nach 
den Grundsätzen des Missbrauchs der Vertretungs-
macht Außenwirkung entfaltet. Die Beurkundung oder 
Nichtbeurkundung ist dafür nur insoweit relevant, als 
der Geschäftspartner im Einzelfall weiß oder hätte wis-
sen müssen, dass ein wirksamer Zustimmungsbeschluss 
im Innenverhältnis fehlt. Fordert man entgegen der 

hier vertretenen Auff assung zumindest in Holzmüller/
Gelatine-Konstellationen einen notariell beurkundeten 
Zustimmungsbeschluss und diff erenziert man zwischen 
der Zustimmung zur außergewöhnlichen Maßnahme 
und zur Satzungsanpassung, so dürfte ein Missbrauch 
der Vertretungsmacht auch dann anzunehmen sein, 
wenn der Geschäftspartner weiß oder hätte wissen müs-
sen, dass der Beschluss mangels Beurkundung nichtig 
ist. Faktisch müsste er dafür freilich die Interna der 
Gesellschaft sehr genau kennen. Durch die Hintertür 
über die Grundsätze des Missbrauchs der Vertretungs-
macht kann damit das von gewichtigen Stimmen pos-
tulierte Beurkundungsgebot von Fall zu Fall wieder im 
Außenverhältnis Bedeutung haben. Indes wird auch zu 
bedenken sein, dass angesichts der weiterhin ungeklär-
ten Rechtslage wohl kaum das beim Vertragspartner 
notwendige subjektive Miss brauchselement gegeben ist, 
wenn dieser die Wirksamkeit des tatsächlich vorliegen-
den Zustimmungsbeschlusses „fälschlich“ annimmt, 
weil er nicht mit einem Beurkundungserfordernis rech-
net. Wie dieser Rechtsirrtum zu beurteilen ist, ist aber 
bisher nicht diskutiert worden. Vor diesem Hintergrund 
wird der Praxis zur Vorsicht zu raten sein.

BGB § 164; BNotO § 9; GBO § 29
Nachweis der Verbindung zur gemeinsamen 
Berufsausübung

I. Sachverhalt
Die Notare N1 und N2 sind zur gemeinsamen Berufs-
ausübung i.  S.  d. §  9 Abs.  1 S.  1 Var.  1 BNotO ver-
bunden. In einem Grundstückskaufvertrag, den N1 
beurkundet hat, ist folgende Belastungsvollmacht ent-
halten:

„Die Vollmacht kann nur vor dem beurkundenden Notar 
oder einem zur gemeinsamen Berufsausübung verbunde-
nen Notar ausgeübt werden.“

Die Grundschuld des Käufers ist nunmehr von N2 be-
urkundet worden. Das Grundbuchamt verlangt einen 
Nachweis in der Form des § 29 Abs. 1 GBO, dass sich 
N1 und N2 zur gemeinsamen Berufsausübung verbun-
den haben.

II. Frage
Kann das Grundbuchamt einen Nachweis verlangen, 
dass sich zwei Notare zur ge meinsamen Berufsausübung 
verbunden haben?

III. Zur Rechtslage
1. Nachweiserfordernis gem. § 29 Abs. 1 S. 2 GBO
Die im Vertrag verwendete Belastungsvollmacht ist da-
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hingehend beschränkt, dass sie nur vor dem Urkunds-
notar oder einem zur gemeinsamen Berufsausübung 
verbundenen Notar ausgeübt werden kann. Bei einer Be-
urkundung der Grundschuld vor einem anderen als dem 
Urkundsnotar geht es im Kern um die Frage, ob gegen-
über dem Grundbuchamt in der Form des § 29 GBO 
die Eigenschaft als „zur Berufsausübung verbundener“ 
Notar i. S. d. § 9 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BNotO und damit 
als Notar i.  S.  d. Belastungsvollmacht nachzuweisen 
ist und wie dieser Nachweis ggf. geführt werden kann. 

Grundsätzlich müssen gem. § 29 Abs. 1 GBO sämtli-
che erforderlichen Erklärungen (S. 1) und alle sonsti-
gen Voraussetzungen für die Eintragung (S. 2) durch 
öff entlich beglaubigte Er klärungen oder öff entliche Ur-
kunden nachgewiesen werden. Für den Nachweis der 
sonstigen Tatsachen i.  S.  d. Satzes  2 ist der Nachweis 
in öff entlicher Urkunde erforderlich, wenn diese Tat-
sachen nicht off enkundig sind. Es gibt also grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten, die „Hürde“ des § 29 Abs. 1 
S. 2 GBO zu nehmen: Das Bestehen einer Sozietät zwi-
schen ursprünglichem und jetzigem Urkundsnotar wird 
als off en kundig erachtet oder die Sozietät wird durch 
öff entliche Urkunde nachgewiesen. Die Off enkundig-
keit ist keine weitere Nachweisform, sondern ersetzt 
gerade den erforderlichen Nachweis (Bayer/Meier-
Wehrsdorfer, in: Bauer/Schaub, GBO, 4. Aufl . 2018, 
§ 29 Rn. 172).

Ein Nachweis ist mithin entbehrlich, wenn es sich um 
eine off  enkundige Tatsache i.  S.  d. §  29 Abs. 1 S.  2 
GBO handelt. Off enkundig sind Tatsachen immer 
dann, wenn sie verständige Kreise für feststehend hal-
ten, weil sie allgemein oder in einem be stimmten örtli-
chen Umkreis bekannt sind oder weil man sich ihre 
Kenntnis aus allgemein zugängli chen und zuver lässigen 
Quellen ohne besondere Sachkunde verschaff en kann; 
dabei macht es keinen Unterschied, ob die Kenntnis 
amtlich oder außeramtlich erlangt wird (OLG Frank-
furt, Beschl. v. 20.7.2015, BeckRS 2016, 2600, Tz. 10; 
Demharter, GBO, 31. Aufl . 2018, § 29 Rn. 60). Nach 
dieser Defi nition hat die Rechtsprechung bspw. die Per-
son des Bürgermeisters einer Gemeinde für off enkundig 
im Sinne der Norm behandelt, da diese ‚ständig in der 
Öff entlichkeit in dieser Funktion auftritt und wahrge-
nommen wird‘ (OLG Frankfurt BeckRS 2016, 2600, 
Tz. 10). Mit der Bür germeisterstellung dürfte sich die 
Notarstellung freilich nicht vergleichen lassen, insbe-
sondere ist die Tatsache der Verbindung zur gemeinsa-
men Berufsausübung nicht ohne Weiteres nach außen 
erkennbar. Allenfalls regionale Grundbuchämter vor 
Ort mögen davon Kenntnis haben. 

2. Vorliegender Fall
Über einen ähnlichen wie den vorliegenden Fall hatte 

jedoch das Kammergericht zu entscheiden (RNotZ 
2014, 570 = DNotI-Report 2014, 142). Betroff en war 
nicht der Nachweis zur ge meinsamen Berufsausübung, 
sondern der Nachweis der Aktenverwahrung durch 
einen anderen Notar. Scheidet ein Notar aus dem Amt 
aus, gehen rechtsgeschäftlich erteilte und gesetzlich ver-
mutete Vollmachten auf den Aktenverwahrer über (vgl. 
zum Übergang auf den Amtsnach folger auch Gutachten 
DNotI-Report 2005, 177). Der aktenverwahrende No-
tar kann dem nach so handeln, als wären ihm die Voll-
machten persönlich erteilt worden. Laut Kammergericht 
ist die Tatsache, dass der handelnde Notar auch tatsäch-
lich der aktenverwahrende Notar ist, dem Grund-
buchamt gegenüber nicht gesondert nachzuweisen. 
Prägnant hat das KG insoweit formuliert (RNotZ 2014, 
570, 571):

„Aufgrund seiner besonderen berufl ichen Stellung, vgl. § 1 
BNotO, kann von einem Notar angenommen werden, dass 
er sich nicht ohne Auftrag in die Verhältnisse anderer ein-
mischt […].“

Überträgt man diesen Gedanken auf den vorliegenden 
Sachverhalt, so ist davon auszugehen, dass der Notar die 
Grundschuld nur entgegennimmt, wenn die behauptete 
gemeinsame Verbin dung zur Berufsausübung tatsäch-
lich besteht. 

Auch eine Entscheidung des OLG Dresden kann 
für den vorlie genden Fall fruchtbar gemacht werden 
(Beschl. v. 16.8.2011, BeckRS 2012, 7480). Sie betriff t 
die Frage, ob die bevollmächtig ten Notariatsmitarbeiter 
in einer Urkunde namentlich benannt werden müssen. 
Problematisch ist dabei ebenfalls, wie sich bei späterer 
Verwendung der Vollmacht die Eigenschaft als Ange-
stellter des Notars nachweisen lässt. Ein Nachweis in 
der Form des § 29 Abs. 1 S. 2 GBO wird diesbezüglich 
regelmäßig nicht existieren. Laut OLG Dresden enthält 
jedoch die Urkun de, in der der Angestellte von seiner 
Vollmacht Gebrauch macht, implizit den Nachweis, 
dass die handelnde Person ein Notariatsangestellter des 
beurkundenden No tars ist. Ein Nachweis dieser Eigen-
schaft in der Form des § 29 Abs. 1 GBO ist demnach 
entbehrlich. 

Aus den genannten Entscheidungen lässt sich ableiten, 
dass das Grundbuchamt einer Erklärung des Notars, 
er werde in einer bestimmten Eigenschaft tätig oder 
nehme eine Erklärung von einem bei ihm Angestellten 
entgegen, grundsätzlich vertrauen kann. Unseres Er-
achtens verhält es sich ebenso, wenn zwei Notare nach 
außen als zur Berufsausübung verbundene Notare 
auftreten. Nimmt ein Notar aufgrund der Belastungs-
vollmacht eine Erklärung entgegen und darf er dies 
nur in seiner Eigenschaft als mit dem anderen Notar 
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zur gemeinsamen Berufsausübung verbundener Notar, 
so enthält dieser Akt selbst die Erklärung, dass eine 
entsprechende Verbindung zur Berufs ausübung be-
steht und er damit zur Entgegennahme befugt ist. Ein 
weiterer Nachweis dieser Verbindung ist dann nicht er-
forderlich.

Hinzu treten regelmäßig noch weitere Indizien, etwa 
das Handeln unter einem gemeinsamen Brief kopf 
oder eine gemeinsame Internetpräsenz. Solche Indizi-
en lassen das Bestehen einer Verbin dung zur gemein-
samen Berufsausübung – jedenfalls für Kreise, die in 
ständigem Kontakt mit Notaren stehen, wie eben das 
Grundbuchamt – als off ensichtlich erscheinen. Wäre 
es anders, so müss te der potentiell zur Berufsausübung 
verbundene Notar einen enormen Aufwand betreiben, 
um nach außen als Sozius wahrgenommen zu werden 
(Erstellung von Briefpapier etc.). Dies ist angesichts der 
damit einhergehenden geringen Vorteile (Entgegennah-
me einer Grundschuld) und des enormen persönlichen 
Haftungsrisikos bei Entgegennahme ohne eine entspre-
chende Vollmacht unwahrscheinlich und nicht lebens-
nah. Die rein hypothetische Möglichkeit, dass zwischen 
N1 und N2 trotz Entgegennahme der Grundschuld 
tatsächlich keine Sozietät besteht, muss das Grund-
buchamt deshalb bei seiner Beurteilung außer Betracht 
lassen. 

Hält man entgegen der hier vertretenen Ansicht einen 
Nachweis dennoch für erfor derlich, so kämen zwei 
Nachweismöglichkeiten in Betracht: Zum einen 
könn te der Sozietätsvertrag in öff entlich-beglaubig-
ter Form vorgelegt werden. Hiergegen spricht jedoch 
bereits ein gewichtiges Geheimhaltungsinteresse der be-
teiligten Notare. Regelmäßig werden Sozietätsverträge 
zudem lediglich privatschriftlich geschlossen, sodass sie 
in der Grundbuchpraxis nicht nachgewiesen werden 
können. 

Zum anderen: Soweit das Landesrecht eine Geneh-
migung des Sozietätsvertrags durch die Aufsichts-
behörde verlangt (vgl. etwa § 3 Abs. 1 S. 2 NotV BY, 
§ 15 Abs. 1 NotVO NRW für hauptbe rufl iche Notare), 
liegt jedenfalls ein Nachweis über die Genehmigung 
des Sozietätsvertrags in öff entlicher Form vor, denn die 
Genehmigungserklärung wird regelmäßig durch die zu-
ständige Auf sichtsbehörde mit entsprechendem Dienst-
siegel versehen. Die Vorlage dieser Genehmigung könn-
te dem Grundbuchamt gegenüber als Nachweis für den 
Zu sammenschluss zur gemeinsamen Berufsausübung 
dienen.

Doch selbst diese beiden Möglichkeiten würden keinen 
endgültigen Nachweis erbringen. Es ist nämlich nicht 
auszuschließen, dass der Sozietätsvertrag nach Geneh-

migung wieder aufgehoben wur de. Entsprechend wäre 
nur der Nachweis erbracht, dass ein Sozietätsvertrag 
zum damaligen Zeitpunkt bestand, im Übrigen wäre 
bei strenger Betrachtung kein Nachweis i.  S.  d. §  29 
Abs. 1 S. 2 GBO gegeben. Im Ergebnis dürfte deshalb 
die obergerichtliche Rechtsprechung zu vergleichbaren 
Konstellationen gelten, wonach der Notar einen Nach-
weis in der Form des § 29 Abs. 1 S. 2 GBO durch den 
Notar nicht führen muss. 
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BGB §§ 1115 Abs. 1, 1192 Abs. 2, 874 
Zur Notwendigkeit einer Eintragung der Zeiteinheit 
von geschuldeten Grundschuldzinsen in das Grund-
buch
Abruf-Nr.: 173410

EStG § 15 
Übertragung von Kommanditanteilen auf die Kin-
der unter Vorbehalt von Rückforderungsrechten; er-
tragsteuerliche Anerkennung
Abruf-Nr.: 173171

Rechtsprechung
 HGB § 18 Abs. 1 u. 2; GmbHG §§ 9c, 3 Abs. 1 Nr. 1 
u. 2, 4, 11
Ersteintragung der GmbH: Firmenbestandteil „Hol-
ding“ erfordert keine Holdingstruktur im Stadium 
der Vorgesellschaft

Die Firma einer UG (haftungsbeschränkt) mit dem 
Bestandteil „Holding“ ist nicht deshalb irrefüh-
rend gem. §  18 Abs.  2 HGB, weil die Gesellschaft 
im Zeitpunkt der Anmeldung oder Ersteintragung 
die Merkmale einer Holding tatsächlich noch nicht 
erfüllt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn zu erwarten 
ist, dass die Gesellschaft nach ihrer Eintragung und 
nach Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit als Holding 
fungieren wird. (Leitsatz der DNotI-Redaktion)

OLG Frankfurt, Beschl. v. 16.4.2019 – 20 W 53/18


